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Brilagezu Nr 278 des GeneralAnzeiger für Hallen den Saalkreis
Mittwoch den 27 November 1901

Anders Celſius
zur Feier des 200 Geburtstages am 27 November

Vom 1 Januar ab ſind Thermometer mit Eintheilung nach
gRéaumur von der Prüfung durch die Phyſikaliſch Techniſche Reichsanſtalt
ausgeſchloſſen Für Preußen wurde alsbald von der Regierung an
geordnet daß von jenem Zeitpunkte an in öffentlichen Krankenhänuſern
Bädern und Schulen nur noch Thermometer mit der Eintheilung nach
Celſius benutzt werden dürfen Die übrigen Staatsregierungen werden
ſich dieſem Vorgange anſchließen oder haben das bereits gethan ſo wurden
z B kürzlich ähnliche Verfügungen von den bayriſchen und württem
bergiſchen Staatsminiſterien erlaſſen Es heißt darin daß behufs einheit
licher Geſtaltung der Temperaturmeſſungen in Zukunft Angaben aus

ebt nach dem hunderttheiligen Thermometer gemacht werden ſollen
ur ſolche ſeien auch bei Neuanſchaffungen und zum Erſatz zu berück

ſiſhtigen um auf eine allmähliche völlige Beſeitigung der Réaumur
ermometer und der Thermometer mit doppelten Skalen hinzuwirken

damit thunlichſt vom 1 Januar 1906 an ſich nur noch hunderttheilige
Thermometer in Gebrauch befinden

Der Schöpfer dieſes Thermometers Anders Andreas Celſius wurde
eboren am 27 November 1701 in Upſala wo ſowohl ſein VaterFitolaus Celſius wie ſeine Großväter väterlicher und mütterlicherſeits

Magnus Celſius und Anders Spole und ſein Onkel mütterlicherſeits
Peter Elvius vor ihm als Profeſſoren der Himmelskunde gewirkt hatten
Man darf alſo wohl behaupten daß er einer Familie von Aſtronomen
entſtammte ſie iſt übrigens mit ihm dann ausgeſtorben

Stadtverordneten Sitzung
Halle 25 November

Am Vorſtandstiſche anweſend die Herren Geh Regierungsrath Prof
Dr Dittenberger Geh Kommerzienrath Bethcke Fabrikbeſitzer
Billing und Maurermeiſter Hildebrandt

Nach Erledigung der Eingänge ſowie Verleſung und Genehmigung
des Protokolls der letzten Sitzung wird in die Tagesordnung eingetreten

1 Antrag der unbeſoldeten Magiſtrats mitglieder auf Er
theilung eines Vertrauens Votums Die Vorlage lautet Jn
der öffentlichen Stadtverordneten Sitzung vom 18 ds Mis ſind von
einzelnen Mitgliedern der Verſammlung insbeſondere von dem Herrn
Vorſteher ſo ſchwere Angriſfe gegen die amtliche Stellung und Wirkſam
keit der unbeſoldeten Stadträthe ohne Widerſpruch der Verſammlung ge
richtet worden daß dieſelben annehmen müſſen das Vertrauen der Stadt
verordneten Verſammlung nicht mehr zu beſitzen Sie können daher ihr
Ehrenamt nur dann weiter verwalten wenn ihnen von Seiten der Ver
ſammlung eine genügende öffentliche Vertrauens Erklärung zu Theil wird

Magiſtrat hat ſich dieſem durchaus gerechtfertigten Verlangen der im
Ehrenamt ſtehenden Mitglieder des Kollegiums angeſchloſſen und erſucht
die StadtverordnetenVerſammlung das beanſpruchte Vertrauens Votum
in öffentlicher Sitzung zu beſchließen

Der Herr Vorſteher erklärt daß der erſte Punkt der Tagesordnung
ohne ſein Zuthun auf die Tagesordnung geſetzt iſt Am Freitag habe er
die Tagesordnung unterſchrieben und nichts daran geändert Freitag Nach
mittag ſei ihm der Antrag zugegangen mit dem Erſuchen die Sache auf
die Tagesordnung zu fetzen Es ſei ihm zweifelhaft geweſen ob dies an

z ſei und deshalb habe er nichts verfügt ſondern den Antrag dem
tellvertretenden Vorſteher Herrn Geheimrath Bethcke zum Referat zuge
ſchrieben zumal es ganz bequem geweſen wäre den Antrag als nachträg
lich eingegangen zur Verhandlung zu bringen Er müſſe ſich ent
ſchieden dagegen verwahren daß ohne ſein Zuthun die Tagesordnung ge
ändert wird
Jn Hinblick auf dieſe Erklärung beantragte St V Dr Kohlſchütter
Vertagung der Vorlage

Herr Oberbürgermeiſter Staude Der Magiſtrat hat auch nicht ver
anlaßt daß die Sache auf die Tagesordnung geſetzt wird Lärm und
lautes Lachen Herr Oberbürgermeiſter Staude fortfahrend Wenn Sie
mich nicht reden laſſen wollen und mich auslachen werde ich ſchweigen
und nichts mehr erklären da ich mehr Achtung gewohnt bin

St V Bethcke Er ſei außerordentlich berunruhigt durch den An
trag und dieſe Unruhe theilten viele Mitglieder der Verſammlung Es
erſcheine deshalb dringend geboten die Sache zu erledigen um dieſe Un
ruhe nicht weiter mit ſich herumtragen zu müſſen

St V Richter glaubt daß man der von dem St V Dr Kohl
ſchütter gegebene Anregung nachkommen müſſe da die Stadtverordneten
Verſammlung unter allen Umſtänden wahren müſſe was ſie ihrem Vor
ſteher ſchuldig iſt

Herr Bürgermeiſter v Holly Nach der Erfahrung die Herr
Oberbürgermeiſter Staude gemacht hat ſei derſelbe verhindert zu
ſprechen Redner wolle deshalb an Stelle des Herrn Oberbürger
meiſters erklären wie die Sache auf die Tagesordnung ge
kommen iſt Am Freitag ſei die Angelegenheit im Magiſtrat

en und es ſei ſehr ſpät geworden ehe man damit fertig wurde
die unbeſoldeten Stadträthe vorher eine Reſolution faßten Nach
igung ſei der Herr Stadtſekretär mit dem Antrage ſofort zu dem

n Vorſteher geſandt um dieſen zu bitten die Sache als erſten
kt auf die Tagesordnung zu ſetzen Der Herr Stadtſekretär kam mit
d LPachricht zurück daß er die Sache abgegeben habe und dieſelbe erledigt
worden ſei Der Herr Stadtſekretär war auch ſofort in den General
Anzeiger gegangen um dort mitzutheilen daß die Sache als erſter
Punkt auf die Tagesordnung geſetzt werden könne Der Magiſtrat habe
annehmen müſſen daß die Sache in voller Ordnung iſt und es ſei ihm
in keiner Weiſe in den Sinn gekommen den Herrn Stadtverordneten
Vorſteher in irgend einer Weiſe zu umgehen es könne nur ein Verſehen
vorliegen und wenn nach dieſer Erklärung die Vorlage noch weiter vertagt
werden ſolle ſo ſei das Sache der Verſammlung

Der Herr Vorſteher meint daß es ſich in der That wohl nur um
ein Mißverſtändniß handle und daß kein Grund zur Vertagung vorliege
nachdem daſſelbe einigermaßen aufgeklärt ſei

St V Dr Kohlſchütter empfiehlt auch nach der gegebenen Er
klärung ſeinen Antrag anzunehmen Es handele ſich lediglich um ſachliche
Erwägungen der Verſammlung ſei aber zu rathen ſich nicht der Gefahr
auszuſetzen daß es noch einmal paſſiert daß eine Vorlage an die Ver
ſammlung anders als durch den Vorſteher gelangt

St V Dr Keil warnt davor die wichtige Sache infolge formaler
Bedenken zurückzuſtellen Das Mißverſtändniß ſei aufgeklärt Wenn der
Herr Vorſteher den Antrag an ſeinen Stellvertreter abgegeben hat ſo er

Herr Oberbürgermeiſter Staude erklärt Namens des Magiſtrats
und inſonderheit der unbeſoldeten Stadträthe daß die Ver
tagung der Vorlage als Ablehnung betrachtet werde

Der Herr Vorſteher Wenn die Verſammlung Vertagung beſchließt
ſo werde dieſelbe auf die Tagesordnung der nächſten Sitzung geſetzt wolle
der Magiſtrat die Vorlage zurückziehen ſo könne er das thun

Die Verſammlung beſchließt mit 25 gegen 21 Stimmen
die Vertagung worauf die unbeſoldeten Stadträthe welche
vollzählig erſchienen waren ſämmtlich den Sitzungsſaal
verlaſſen

Jm Laufe der weiteren Verhandlungen theilt dann der Herr Vorſteher
eine von ſämmtlichen unbeſoldeten Stadträthen unterzeichnete Erklärung
mit daß dieſe ihre Aemter niederlegen

St V Bethcke Er ſei durch dieſe Erklärung überraſcht obwohl die
ſelbe zu erwarten geweſen wäre Es ſei deshalb nothwendig zu
prüfen ob die Folgen nicht vielleicht durch einen Schritt der Stadt
verordneten Verſammlung abzulenken ſin Denn es müſſe eine gewiſſe
Peinlichkeit haben Mämmer denen man volles Vertrauen ſchenke und mit
deren Leiſtungen man widerſpruchslos zufrieden geweſen ſei wenn auch
natürlich hie und da einzelne Handlungen nicht gebilligt ſeien in dieſer
Form abtreten zu laſſen Das gehe nicht einmal weil die Verſammlung
unbefriedigt ſein müſſe daß ſo etwas vorkommen konnte und es auch für
die unbeſoldeten Stadträthe ein unbehagliches Gefühl ſein müſſe ſo aus
der lieb gewonnenen Thätigkeit zu ſcheiden Um die Sache in andere
Bahnen zu lenken beantragt Redner den Wunſch auszuſprechen die un
beſoldeten Stadträthe möchten ihrem Willensausdruck wegen des Rücktritts
vorläufig keine Folge geben und die definitive Entſcheidung über die
Aufgabe der Aemter bis zu einer Beſchlußfaſſung über die Vertrauens
frage ausſetzen

St V Dr Kohlſchütter Lange ehe die Erklärung der unbeſoldeten
Stadträthe zur Kenntniß der Verſammlung gebracht ſei habe er wie
ſeine in der Nähe ſitzenden Kollegen bezeugen könnten einen Antrag vor
bereitet den er gemeinſchaftlich mit ſeinen Freunden in der nächſten
Sitzung ſtellen werde Dieſer Antrag laute Die Verſammlung
erklärt daß ſie den unbeſoldeten Magiſtratsmitgliedern
volles Vertrauen entgegenbringt und deren Thätigkeit
im Dienſte der Stadt dankbar anerkennt Auf dem Ver
tagungsbeſchluſſe müſſe er aber beſtehen weil die Verſammlung auf keinen
Fall dulden dürfe daß ohne Vorwiſſen des Vorſtehers Gegenſtände
auf die Tagesordnung geſetzt werden

St V Krüger Nach der Amtsniederlegung bleibe kein anderer Weg
als der einer Neuwahl Die Bürgerſchaft werde es der Stadtverordneten
Verſammlung nicht anrechnen wenn dieſe wegen des hingeworfenen Fehde
handſchuhs nicht allerunterthänigſt um Verzeihung bittet

Der Herr Vorſteher will für den Antrag Bethcke ſtimmen weil eine
perfekte Amtsniederlegung die dem Magiſtrat angezeigt werden müſſe noch
nicht vorliege Es müßten ehe die unbeſoldeten Stadträthe definitiv aus
ſcheiden doch erſt die zu Worte kommen welche die ſchweren Vorwürfe er
hoben haben ſollen Er glaube leicht nachweiſen zu können daß er kein
Wort von dem was er thatſächlich geſagt zurückzunehmen braucht daß er
aber auch keinerlei Grund hat den Herren ſein volles Vertrauen zu ver
ſagen

St V Schmidt Die Angelegenheit ſei im gegenwärtigen Stadium
eine Privatſache weil offiziell dem Magiſtrate die Amtsniederlegung an
gezeigt werden müſſe Für die Verſammlung ſei die Sache durch Annahme
des Vertagungsantrags erledigt

St V Grote glaubt keine Veranlaſſung zu haben jetzt zu erklären
ob er den Herren Vertrauen ſchenken oder ihnen daſſelbe verſagen will
Die Verſammlung ſei berechtigt
Stadträthe zu üben die ſie gewählt hat Selbſtverſtändlich dürfe dieſe
Kritik beleidigende Formen nicht annehmen Der Schritt der unbeſoldeten
Stadträthe ſei übereilt dieſe hätten erſt abwarten müſſen was die Ver
ſammlung beſchließt Sollte die Amtsniederlegung definitiv ſein dann
werde er vor den Konuſequenzen nicht zurückſchrecken event könne durch
Wiederwahl die Vertrauensfrage erledigt werden

St V Heiſer bedauert den Schritt der unbeſoldeten Stadträthe lebhaft
Wenn dieſe durch die Stadtverordneten Verſammlung beleidigt ſeien ſo
hätten ſie jetzt die Verſammlung durch die Amtsniederlegung beleidigt

St V Föhring Durch Mittheilung der Erklärung ſei ein neues
Moment in die Sache hineingetragen welches der Verſammlung die Mög
lichkeit giebt einen Weg zu ſuchen um friedlich und ſchicklich mit dem
Magiſtrat auseinanderzukommen Wenn die Herren die als Vertrauens
männer von der Verſammlung geſchätzt werden und die im Allgemeinen
gewiß befriedigt haben ſich beleidigt fühlen ſo müſſe man die Gelegen
heit ergreifen um wieder einzulenken zumal der Grund zur Vertagung
als Mißverſtändniß aufgeklärt ſei und man den Standpunkt der Stadt
räthe doch mindeſtens achten und ehren müſſe Man möge die Sache
doch nicht auf die Spitze treiben und eine ſachliche geordnete und ruhige
Diskuſſion zu ermöglichen ſuchen

St V Richter ſpricht gegen den Antrag Bethcke
St V Dr Kohlſchütter Es habe ſich in der letzten Zeit eine

große Nervoſität auf beiden Seiten gezeigt Deshalb ſchon ſei eine Ver
tagung auf 8 Tage erwünſcht damit ſich die hochgehenden Wogen wieder
beruhigen und durch eine vorherige ruhige Ausſprache eine möglichſt glatte
beiderſeits befriedigende Beilegung der Sache ermöglicht wird Er ſtehe
auf dem Standpunkte daß die Verſammlung auf jeden Fall die Rechte
des Vorſtehers zu wahren hat Um nun die unbeſoldeten Stadträthe
unter Umgehung des Antrages Bethcke zu veranlaſſen die definitive Amts
niederlegung bis nach erfolgter materieller Diskuſſion und Beſchlußfaſſung
zu verſchieben ſtelle er den Antrag das Verfahren zu mißbilligen das
dazu geführt hat daß die Sache ohne Vorwiſſen des Vorſtehers auf
die Tagesordnung geſetzt iſt

Herr Oberbürgermeiſter Staude Es ſei nicht richtig daß die Sache
ohne Vorwiſſen des Herrn Vorſtehers auf die Tagesordnung geſetzt iſt
Der Magiſtrat habe den Herrn Stadtſekretär beauftragt den Antrag die
Sache als erſten Gegenſtand auf die Tagesordnung zu ſetzen dem Herrn
Vorſteher zu unterbreiten und nach erfolgter Genehmigung dem amtlichen
Verordnungsblatte dem General Anzeiger Mittheilung zu machen
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Stadtſekretär habe den Auftrag ausgeführt und die Zuſchrift dem Herrn
Vorſteher vorgelegt Letzterer habe Kenntniß von dem Schreiben genommen
einen Referenten ernannt und dann die Sache ohne etwas zu ſagen wieder
dem Stadtſekretär übergeben welcher angenommen habe daß der Herr
Vorſteher den Antrag damit genehmigt hat und habe danach gehandelt

Der Herr Vorſteher betont daß er nicht geſagt habe daß die Sache
ohne ſein Vorwiſſen auf die Tagesordnung geſetzt ſei ſondern daß er das
nicht verfügt habe Darüber ob eine Sache auf die Tagesordnung geſetzt
werden ſoll habe er ſelbſtändig zu entſcheiden wicht aber der Magiſtrat

St V Pfauk ſpricht für den Antrag Bethcke
Nachdem dann noch der Herr Vorſteher dafür geſprochen hatte daß

durch Annahme des Autrages Bethcke Gelegenheit zu einer ſachlichen Ueber
legung und ruhigen Ausſprache gegeben werde was nicht nur für den
Augenblick ſondern auch für die Zukunft vortheilhaft ſei wird der Antrag
Bethcke mit 23 gegen 20 Stimmen angenommen

St V Dr Kohlſchütter ändert darauf ſeinen Antrag dahin daß
an Stelle des Wortes Vorwiſſen Genehmig ung geſetzt wird Mit
dieſer Aenderung gelangt der Antrag mit großer Mehrheit zur Annahme

2 Der unter Titel VI B II 1 für Schreibmaterialien und Bureau
bedürfniſſe ausgeworfene Betrag von 2000 Mk iſt ſchon jetzt um
233 Mk überſchritten Die Poſition wird deshalb aus dem gemein
ſchaftlichen Dispoſitionsfonds um 800 Mk verſtärkt Berichterſtatter
St V Aßmann

3 Die Verſammlung beſchließt daß
1 die evangeliſche und die katholiſche Schulkommiſſion aufgehoben

werden und eine Schuldeputation gebildet wird welcher die
Verwaltung und Beaufſichtigung ſämmtlicher hieſigen ſtädtiſchen
Volks und Mittelſchulen zuſteht

2 dieſer Deputation folgende Mitglieder angehören
a der Magiſtrats Dirigent als Vorſitzender
p zwei weitere von dieſem zu ernennende Magiſtratsmitglieder

zu denen der Schulrath zu gehören hat falls derſelbe nicht
Kreisſchulinſpektor iſt

c drei von der StadtverordnetenVerſammlung aus ihrer Mitte
zu wählende Stadtverordnete

d fünf des Schul und Erziehungsweſens kundige Männer von
ſcheine das nach Lage der Verhältniſſe begreiflich Der ſtellvertretende
Vorſteher habe das Weitere veranlaßt und ſo ſei die Sache in beſter
Ordnung und es habe keinen Zweck die Vorlage zu vertagen

denen der eine ein evangeliſcher Geiſtlicher der andere ein Mittel
ſchulrektor und der dritte ein Volksſchulrektor ſein muß

o die Kreisſchulinſpektoren

uhbeſoldetenlitt b

Die Wahl der unter d aufgeführten Perſonen erfolgt durch die übrigen
Mitglieder der Schuldeputation Iſt nicht einer der Kreisſchulinſpektoren
katholiſcher Geiſtlicher ſo muß eines der nach d zu wählenden Mitglieder
katholiſcher Geiſtlicher ſein

Mit Ausnahme des Magiſtrats Dirigenten und der Kreisſchulinſpek
toren werden die Stellen in der Schuldeputation auf 6 Jahre beſetzt
jedoch ſteht es dieſen Stelleninhabern frei das Amt nach 3 Jahren nieder
zulegen Wiederernennung und Wiederwahl nach Ablauf der Amtsperiode
ſind ſtatthaft

Das Mandat der Magiſtratsmitglieder und der Stadtverordneten er
liſcht von ſelbſt ſobald ſie nicht mehr den ſtädtiſchen Körperſchaften ange
hören Die Mitglieder der Schul Deputation außer dem Magiſtrats
dirigenten und den Kreisſchulinſpektoren bedürfen für jede Amtsperiode
der Beſtätigung der Königl Regierung

Der Herr Vorſteher als Berichterſtatter theilt mit daß die Errichtung
der Schul Deputation im Jntereſſe der Stadt als entſchiedener Fortſchritt
zu begrüßen ſei Die Regierung ſei aber auch bereit einen Theil ihrer
Verpflichtungen und Befugniſſe den Organen der Stadt zu übertragen
was als eine natürliche Folge der Ueberbürdung der R gierungsbehörden
erſcheine Während die Errichtung der Schul Deputation in der vor
liegenden Faſſung bereits genehmigt wurde iſt die Geſchäftsordnung für
die Schul Deputation noch nicht vereinbart Man habe ſich aber davon
überzeugt daß es nothwendig iſt beide Sachen getrennt zu behandeln

Als Mitglieder der Deputation werden von der Verſammlung die St V
Dr Kohlſchütter Dr Dittenberger und Meyer durch Zettel
abſtimmung gewählt Von 45 abgegebenen giltigen Sttmmen 4 Zettel
waren unbeſchrieben lauteten auf die Namen der Herren Kohlſchütter und
Dittenberger je 45 auf den Namen des Herrn Meyer 24 und auf den
des Herrn Dr Lembſer 21 Letzterer hatte ſelbſt für die Wahl des
Herrn Meyer geſprochen

Von dem Finalabſchluſſe der Hoſpitalkaſſe für 1900 nimmt
die Verſammlung Kenntniß und ſpricht zur Deckung der Ueberſchreitungen
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die Nachbewilligung von 2263,31 Mk aus Der Ueberſchuß der Be
triebsverwaltung beläuft ſich auf 13642,72 Mk Berichterſtatter St V
Aßmann

5 O5 Die Verſammlung genehmigt daß die Koſten für den Kanal
bau für das Stadtgut in Höhe von 679,86 Mk auf den gemein
ſchaftlichen Dispoſitionsfonds verrechnet werden Berichterſtatter St V
Grote und Schmidt

6 Zur Reparatur der mechaniſchen Leiter der Berufsfeuer
wehr werden 296 Mk bewilligt Berichterſtatter St V Aßmann

7 Zur Herſtellung eines Straßenkanals an der Oſtſeite der
Röpzigerſtraße zwiſchen Buggenhagenſtraße und Hafenbahn werden
3300 Mk bewilligt Auf dieſe Summe hat Herr Rittergutsbeſitzer Beyer
vertragsmäßig 2430 Mk zu erſtatten Berichterſtatter St V Grote
und Schmidt

8 und 10 Von dem Finalabſchluſſe der Kämmereikaſſe und von
dem des durch die Eingemeindung der Vororte bedingten NachtragsEtats
der Kämmerei Verwaltung für 1900 nimmt die Verſammlung Kenntniß
Die durch Ueberſchreitungen erforderlich gewordenen Nachbewilligungen
werden ausgeſprochen Der Berichterſtatter St V Richter theilt mit
daß für Pflaſterungen in den ehemaligen Vororten allein rund 19000 Mk
über die eingeſtellten vertragsmäßigen Summen hinaus bewilligt worden
ſind Aus dieſer Thatſache ergebe ſich am beſten wie unrichtig die Be
hauptung iſt die Stadt komme ihren den Vororten gegenüber über

nungen nicht nach Die in den Etat der Vororte einnommenen Verpflichtu r
geſtellten Summen ſeien wie nicht anders zu erwarten geweſen unrichtig
gegriffen Jn Einnahme hätten die auf 124900 Mk veranſchlagten Zu
ſchläge zur Einkommenſteuer einen Ausfall von 29410 Mt ergeben
während Mehreinnahmen erbrachten die Grundſteuer mit 2080 Mk Ge
werbeſteuer 238 Mk Betriebsſteuer 413 Mk Luſtbarkeitsſteuer 3871 Mk
Hundeſteuer 349 Mk Die auf 15000 Mk geſchätzte Jmmobiliar Umſatz
ſteuer ergab dagegen wieder 1053 Mk Mindereinnahme St V Em mer
ſpricht Verwunderung darüber aus daß für Pflaſterungen 19000 Mk
nachzubewilligen ſeien obwohl von Pflaſterarbeiten in den Vororten nichts
zu bemerken geweſen ſei Redner fragt in welcher Weiſe die Summen
verwendet worden ſind St V Spindler beklagt daß in dem Referate
Seitenhiebe auf die Vororte enthalten ſeien St V Richter erwidert
daß von Seitenhieben keine Rede ſein könne Er habe nur ſeine Schuldig
keit als Berichterſtatter gethan wenn er der Verſammlung die bemerkens
werthen Thatſachen mittheilte was um ſo nothwendiger geweſen ſei als
in Vereinen und in der Preſſe der Stadtverwaltung der Vorwurf gemacht
ſei daß die vertragsmäßig übernommenen Pflichten gegenüber den Vor
orten nicht erfüllt würden Hätte er anders gehandelt ſo würde er ſich
einer Pflichtverletzung ſchuldig gemacht haben Zuſtimmung Die Frage
des St V Emmer könne er nicht beantworten da es ſich jetzt nur um
den Finglabſchluß handle Eine genaue Nachweiſung über die Verwendungen
zu Pflaſterzwecken werde er aber geben ſobald er den Rechnungsabſchluß
zur Entlaſtung vortrage

Hierauf gelangte noch eine von 7 Stadtverordneten unterzeichnete
Jnterpellation zur Verhandlung in welcher gefragt wird ob der
Magiſtrat in der Lage iſt Auskunft zu geben ob und welche
Maßregeln die Polizei Verwaltung getroffen hat um den
Geſtank zu beſeitigen welcher in den letzten Tagen wieder
durch die Cröllwitzer Papierfabrik verurſacht iſt

St V Gieſe begründete die Jnterpellation
Herr Stadtrath Schnackenburg führt aus daß die üblen Gerüche

verurſacht werden weil die Cröllwitzer Papierfabrik nach Anſicht der Polizei
nach einem konzeſſionswidrigen nach und nach eingeführten neuen Ver
fahren arbeitet Die Polizei habe der Fabrik aufgegeben innerhalb drei
Tagen zu dem konzeſſionierten alten Verfahren bei welchem der Uebelſtand
nicht zu bemerken war zurückzukehren Die geſtellte Friſt habe zuerſt um
6 Wochen dann noch einmal um 14 Tage verlängert werden müſſen weil
nach dem Gutachten des Herrn Gewerbeinſpektors dieſe Zeit erforderlich
war um die nothwendigen Neueinrichtungen in der Cröllwitzer Papier
fabrik zu ſchaffen Jnzwiſchen habe die Fabrik gegen die Verfügung der
Polizei Berufung eingelegt weil das eingerichtete neue Verfahren nicht
konzeſſionswidrig ſei gleichzeitig aber auch einige Verbeſſerungen des neuen
Verfahrens vorgenommen durch welche der Mißſtand etwas beſeitigt iſt
Die Berufung ſei von zwei Jnſtanzen bereits zurückgewieſen und gegen
wärtig ſchwebe das Verfahren vor dem Ober Verwaltungsgericht So
lange nun die Verfügung nicht rechtskräftig geworden ſei könne die Polizei
Zwangsmaßregeln nicht anwenden Allerdings ſei letzteres möglich wenn
durch das Verfahren eine Gefahr oder erhebliche Beläſtigungen ver
urſacht werden in letzterer Zeit ſeien aber Klagen nicht zur Kenntniß der
Polizei gekommen obwohl die Organe der Exekutivpolizei angewieſen ſind
ſofort Anzeige zu machen wenn ſie wieder üble Gerüche bemerken Auch
ſeien der Herr Kreisarzt und der Herr Gewerbe Jnſpektor erſucht Mit
theilung von etwaigen bezüglichen Wahrnehmungen zu machen Die
Polizei könne nur dringend bitten daß ihr ſofort möglichſt telephoniſch
mitgetheilt wird wenn Geſtank vorhanden iſt damit die erforderlichen
Feſtſtellungen unverzüglich gemacht werden können Erörterungen in Ver
einen oder in der Preſſe ſeien völlig zwecklos da die Polizei nur auf
einer ganz unanfechtbaren realen Baſis vorgehen könne Sobald aber
nachgewieſen werden könne daß irgend ein Theil der Anlage nicht ge
nügend funktioniert werde auf Beſeitigung des Mangels gedrungen
werden

Auf Antrag des St V Krüger wird eine Beſprechung der Jnter
pellation beſchloſſen an der ſich die St V Grote Dr Kohlſchütter
Aßmann Krüger Gieſe Richter Recke und Greßler betheiligten
Sämmtliche Redner wünſchten daß die Polizei mit allen zu Gebote
ſtehenden Mitteln auf die Beſeitigung des Mißſtandes dringt einige der
Herren ſprachen Verwunderung darüber aus daß in der letzten Zeit die
Polizei von den vielfach bemerklich geweſenen Beläſtigungen keine Kennt
niß erhalten hat Allerdings ſei der Geſtank viel mehr während der Nacht
wahrnehmbar als am Tage

St V Fiſcher meint es ſei noch gar nicht beſtimmt erwieſen daß
die Cröllwitzer den üblen Geruch verurſacht und daß derſelbe ſchädlich iſt
die Cröllwitzer würden ja alt dabei Schallendes Gelächter

St V Dr Baumert erörtert die Urſachen durch welche der üble
Geruch in der Cröllwitzer Papierfabrik namentlich bei der Stroh
verarbeitung entwickelt wird Durch die neuen Einrichtungen ſei zwar
eine Quelle des Uebelſtandes verſtopft es bliebe aber noch eine zweite die
ebenfalls unſchädlich gemacht werden müſſe Das ſei zwar techniſch mög
lich aber ſo theuer daß es praktiſch undurchführbar erſcheint Abhilfe
werde deshalb nur von der Rückkehr zu dem alten Verfahren möglich
ſein Daß die Ausdünſtungen während der Nacht ſtärker als am Tage
ſind erkläre ſich dadurch daß in der Nacht der Betrieb forciert wird
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Schwurgericht
Halle 25 November

Schwere Urkundenfälſchung
Heute begann unter dem Vorſitze des Herrn Landgerichtsrathes

Dr Gieſeke bei dem hieſigen Landgericht die ſechſte und letzte diesjährige
Schwurgerichtsperiode die nur vier Verhandlungstage umfaſſen und am
Freitag ihr Ende erreichen wird Es erſchien als Angeklagte die 31 jährige
Bergmannsfrau Bertha Zahn geb Wernicke aus Hettſtedt welcher zur
Laſt gelegt wurde zu Hettſtedt in der Zeit von 1896 1901 durch 16
ſelbſtändige Handlungen eine öffentliche Urkunde nämlich ein auf den
Namen ihres Vaters lautendes Sparkaſſenbuch der ſtädtiſchen Sparkaſſe
zu Hettſtedt gefälſcht und hiervon zum Zwecke der Täuſchung Gebrauch
gemacht zu haben indem ſie 15 Einlage Eintragungen ſelbſt einſchrieb und
einen Rückzahlungsvermerk wegradierte Die Angeklagte welche ſeit 1888
mit dem Bergmann Zahn verheirathet iſt und ſechs Kinder im Alter von
1 bis 13 Jahren hat gab an von ihrem Manne ſchlecht behandelt worden

30 Mk ab und radierte damit die Eltern nichts davon merken ſollten
den Abhebungsvermerk aus worauf ſie das Buch wieder an Ort und
Stelle legte und das Geld verbrauchte Am 15 Mai 1897 erhielt ſie
von ihrer Mutter den Auftrag 30 Mk auf die Sparkaſſe zu tragen ſie
ging jedoch nicht hin ſondern behielt das Geld für ſich ſchrieb in das
Sparkaſſenbuch den Einlagevermerk und gab das Buch ihren Eltern zu
rück die nichts von der Fälſchung merkten Daſſelbe Manöver wiederholte
ſie am 16 Juni mit 30 Mk am 16 Oktober mit 20 Mk im Jahre
1898 am 16 Februar mit 30 Mk am 19 März mit 20 Mk am
24 September mit 40 Mk am 25 November mit 30 Mk Jm Jahre
1899 erhielt ſie Auftrag die Zinſen zuſchreiben zu laſſen die wie ihr ihr
Vater mittheilte 10 30 Mk betragen müßten Am 24 Februar ſchrieb
ſie die 10 30 Mk ebenfalls ſelbſt in dem Sparkaſſenbuche hinzu da
ſonſt die Sache herausgekommen wäre Jn fünf weiteren Fällen behielt
ſie je 20 Mk die ihr übergeben waren und in einem Falle 30 Mk Am
24 Februar 1900 ſollte ſie die Zinſen von 12,30 abheben und ihren
Eltern bringen Sie nahm daher aus ihren eigenen Mitteln das Geld
machte die Eintragungen und übergab das Geld ihrer Mutter mit dem
Bemerken daß dies die Zinſen ſeien Am 8 Auguſt 1901 wollte die Mutter

fragen zu bejahen und der Angeklagten mildernde Umſtände zu bewilligen
Die Geſchworenen beantworteten die Fragen in dieſem Sinne nahmen für
alle Straffälle aber nur ein und dieſelbe Handlung an Der Antrag des
Staatsanwalts lautete daher wegen fortgeſetzter ſchwerer Urkundenfälſchung
auf 5 Monate Gefängniß Der Gerichtshof verurtheilte die Angeklagte
zu 4 Monate Gefängniß

Reichsgericht
Leipzig 25 November

Ein Luſtmord Das Schwurgericht zu Halle a S hat am
26 September den Steinſetzer Bruno Lange wegen Sittenverbrechens
und Mordes zum Tode zu Ehrverluſt und 10 Jahren Zuchthaus ver
urtheilt Er hat am 19 Juli in Biſchofsrode bei Eisleben die am
2 Oktober 1895 geborene Luiſe Honigmann nachdem er gewaltſam
unzüchtige Handlungen mit ihr vorgenommen vorſätzlich und mit Ueber
legung getödtet Seine Reviſion die ſich auf den Ausſchluß der
Oeffentlichkeit und die Frageſtellung bezog wurde heute vom Reichsgericht

erworfen

zu ſein Derſelbe habe ein ausſchweifendes Leben geführt viel getrunken den Betrag der nach ihrer Meinung auf 460 Mk angewachſen ſein
ihr am Lohntage unzureichend Geld gegeben und ihr auch dies ſpäter mußte abheben und hierbei ſtellte ſich heraus daß nur ca 80 Mk auf
wieder weggenommen Sie habe manchen Monat kaum 20 bis dem Buche ſtanden Die Angeklagte geſtand ſofort ihre That
30 Mk bekommen wovon ſie ſich und ihre Familie habe ernähren ſ Eltern verziehen ihr und ſtellten keinen Strafantrag mit dem Bemerken
müſſen Sie habe ſich deshalb
Bedrängniß befunden Da ſie
und ſtets zu deren Wohnung Zutritt

in ſteter Geldverlegenheit
mit ihren Eltern

hatte ſo
Tages im Jahre 1896 das Sparkaſſenbuch aus dem Schranke hob darauf

und arger
in einem Hauſe wohnte

nahm ſie eines
Die Angeklagte war
gehende Beweisaufnahme verzichtet werden konnte

daß ſie der Angeklagten das Geld auf ihr Erbtheil anrechnen würden
im vollem Umfange geſtändig ſodaß auf jede ein

Den Geſchworenen
wurden 34 Fragen vorgelegt und der Staatsanwalt beantragte die Schuld

Wratzke 8 Steiger
Hof Iuweliere und Edelschmiede

Geräthe und Schmuck im neuzeitlichen Styl
Die

Vorausſichtliches Wetter am 27 November 1901
Bei Weſtwind zeitweiſe heiteres meiſt trockenes Wetter

Temperatur am Tage etwas ſteigend Nachts leichter Froſt
e

Neue epochemachende
Errungenschaft

Der Hygporschuh
Clegante solide fussdekteidong mit ge

regeiter Luftoiroutatioo am Fosso
Befreit den Fuss von der uberscbussigen

Wärme and trägt zum korperhehen
Wohlbetioden bei

Aerztlich empliohlent

Vollendeter Damen und
V VOGPO R

Denutsches Reichspatent angemeldet
Prämürt mit d goldenen Medatlie

Kunstgewerbl Ausstehung
für Bekleidang Leiprig 1901

In allen besseren
Schuhgeschäften erhältlich

Nen
Waocothers

Reform Pultaufsatz
auf jeden Tiſch pafſſend zum Anfertigen
ſchriftlicher Arbeiten für Kinder und

Erwachſene ſehr preiswerth
empfiehlt

J F Junker
Niederlage d Naether schen Fabrikate

m Poststrasse 6

Das beſtbetommlichſte

Kulmbaoher Bier
Aerztliches Urtheil

Es giebt kein beſſeres Stärkungs und
Genußmittel als ein reines mildes Vier wie

Mönohshofbier
In abſoluter Reinheit beim Brauerei

Vertreter

Franz Sehinkel Halle a
Herreuſtraße 19

Warnung
Anna Behrens hat wieder Schul

den unter Bezugnahme anf mich ge
macht ich bitte um Einreichung der
Rechnnungen warne aber jeden ihr
in Zukunft Crrdit einzuräumen
Fritz Behrens Ecke Neunhäuſer

Freunden eines wirklich guten und
ſehr wohlbekömmlichen Trauben
weines empfehle ich weinen garantirt

unverfälſchten

1899er Rothwein
Derſelbe koſtet in Fäſſern von 30 Ltr an

58 Pfg per Liter
u in Kiſten von 12 Fl an 60 Pfg pr
Fl von ca Ltr einſchl Glas Probe u
Preisl umſonſt Zahlr Anerkennungen
Carl Th Oehmen Coblenz a Rhein

Weinbergsbeſitzer u Weinhandlung J

PATENTE schnellnicht teuer

kä
ß u bunt wird angefertigt
Raffinerieſtr 6 II links

Bangeſchnnngen Koſtenanſchläge u
dergl werden billigſt angefertigt

Lotze Raffinerieſtr 6 II

Sticken in wei

Amtli che Bekanntmachungen

Bekanntmachung
Straßenbeleuchtung

Jm Monat December 1901 werden
n die Abendlaternen

vom 18 von 4 Uhr Abends bis 11 Uhr Abends

am 24 de 6I v 725 4 w 7 v26 M Sg 27 4 evom 28 30 41 11am 831 4 u 78 frühdie Nachtlaternen
vom 10 von 11 Uhr Abends bis 71 Uhr früh

Il 18 11 D19 23 n 41 2 h ram 24 n 6 v 78 27 x 7 x u57 8 4 zu 91 2 J 7 7 wvom 28 390 I1 74 undam 31 n 41 er 78 nbrennen

Die Leuchtkraft des Gaſes betrug auf Grund der amtlichen Meſſungen im Monat
Oktober er bei 150 1 ſtündlichem Verbrauch 18,25 Hefnerlichte im Durchſchnitt

Halle a den 21 November 1901 Der Magiſtrat

w J 22Bengelriechtigrng und Anleitung
über die Behandlung von Lnuftballons und zugehörigen Apparaten welche

im Stadtkreiſe Halle a S aufgefunden werden
Zum Zwecke wiſſenſchaftlicher Erforſchung der höheren Luftſchichten in welche

Menſchen nicht mehr vorzudringen vermögen läßt man faſt in allen Staaten Europas
von Zeit zu Zeit kleinere oder größere Luftballons ſteigen die Jnſtrumente tragen welche
auf einer geſchwärzten Papierfläche ſelbſtthätig Aufzeichnungen über die Temperatur die
Feuchtigkeit und ſo weiter ausführen Für die nächſten Jahre finden derartige Auf
fahrten an dem erſten Donnerstag eines jeden Monats gleichzeitig in England Frank
reich Elſaß Lothringen Bayern Preußen Oeſterreich und Rußland ſtatt außerdem aber
noch gelegentlich an anderen Tagen Jn Preußen erfolgen dieſelben ſeitens des Aero
nautiſchen Obſervatoriums des Königlichen Meteorologiſchen Jnſtituts
am Tegeler Schießplatz bei Berlin die Ballons Jnſtrumente und aller Zubehör
ſind demnach fiskaliſches Eigenthum

Da dieſe Ballons unbemannt find d h nur Apparate aber keine Perſonen
tragen muß man erwarten daß ſie von verſtändigen Leuten gefunden in zweckmäßiger
Weiſe aufbewahrt und zurückgeſchickt werden Um den Bewohnern des Kreiſes die Mög
lichkeit einer ſachgemäßen Mitwirkung bei dieſen wichtigen und in allen Kulturſtaaten
geübten Verſuchen zu gewähren ſeien folgende Erläuterungen und Vorſchriften bekannt
gegeben und die nachgeordneten Behörden erſucht deren Befolgung anzuempfehlen bezw
zu überwachen

1 Zum Emporheben der Jnſtrumente werden meiſtens Luftballons die mit Gas
gefüllt ſind gelegentlich aber auch Drachenflächen verwandt die an einem Stahldraht ge
halten und durch die Wirkung des Windes zum Aufſteigen gebracht werden Die Ballons
ſind entweder aus Stoff oder aus Gummi oder aus Papier hergeſtellt an ihrem unteren
Theile haben ſie eine Oeffnung aus der man durch vorſichtiges Drücken auf den

ter das Gas entleeren kann beſonders leicht wenn man dieſe Oeffnung hierbei nach
oben bringt

Papierballons deren Hülle an ſich ohne Werth iſt können ohne Weiteres durch
Zerreißen entleert werden Bei dieſer Thätigkeit iſt ſelbſtverſtändlich jedes offene
Feuer Cigarre Pfeife Streichholz oder anderes mit größter Sorgfalt fern zu
halten da das Gas leicht zum Explodieren gebracht werden könnte Ballons aus
Stoff und Gummi müſſen mit thunlichſter Sorgfalt behandelt und deshalb z B aus
Bäumen möglichſt ohne Verletzungen frei gemacht werden Die zu demſelben Zwecke be
nutzten Drachen haben die Geſtalt eines viereckigen offenen aus Holzſtäben beſtehenden
Kaſtens der theilweiſe mit Baumwollſtoff bekleidet iſt Befindet ſich was meiſt
der Fall iſt noch ein längeres Stück Stahldraht an den Drachen ſo iſt falls die Mög
lichkeit vorliegt daß dieſes eine elektriſche Starkſtromleitung berühren kann jedes Ergreifen
deſſelben mit den bloßen Händen oder Berühren mit unbedeckten Körpertheilen ſorgfältig
zu vermeiden Dagegen beſeitigt ein um die Hände gewickeltes trockenes Tuch jede Gefahr
Man vermeide jede unnöthige Beſchädigung des ſehr zerbrechlich gebauten Drachen

2 Jſt der Ballon oder Drache bei ſtarkem Winde noch in ſchneller Bewegung
ſo iſt bei den Verſuchen ihn feſtzuhalten mit aller Vorſicht zu verfahren um nicht
umgeriſſen und hierbei beſchädigt zu werden Ein ſchnelles Umſchlingen der herab
hängenden Leine um einen feſten Pfahl oder Baum iſt am vortheilhafteſten um ſein
Bewegung aufzuhalten

3 Das an dem Ballon oder Drachen hängende Inſtrument iſt von beſonderem
Werthe und muß deshalb mit der äußerſten Vorſicht behandelt werden Sobald man
das mit Metallpapier bekleidete kleine Körbchen in dem der Apparat untergebracht iſt
in der Luft ergreifen kann oder wenn man es am Erdboden oder in einem Baume
hängend findet ſchneide man es ohne im Geringſten mit den Fingern hineinzugreifen
ab und ſielle es uneröffnet vorſichtig bei Seite wenn möglich in einen geſchützten Raum
wo es auch vor dem Regen bewahrt iſt Sind an dem Körbchen noch beſondere Vor
ſchriften angebracht ſo führe man dieſe ſofort aus z B wenn gebeten wird an einer
beſonders bezeichneten Schnur ſo lange zu ziehen bis eine Feder aufſchnappt was zum
Zwecke hat eine nachträgliche Zerſtörung der auf mit Ruß geſchwärztem Papier erfolgten
Aufzeichnungen zu verhindern

4 Ballon Netz Fallſchirm Drachen und alle zugehörigen Theile ſind ebenfalls
ſorgfältig aufzubewahren

5 Bei allen innerhalb des Königreichs Preußen und der übrigen deutſchen
Bundesſtaaten außer dem Reichslande Elſaß Lothringen Bayern Württemberg und
Baden gefundenen Ballons Drachen und Apparaten iſt ſofort eine telegraphiſche De
peſche an das Aeronautiſche Obſervatorium Reinickendorf Weſt bei Berlin
abzuſchicken in der die Adreſſe des Finders genau angegeben iſt Auch bei aus
ländiſchen Ballons die nicht ſelten in Nord und Mitteldeutſchland landen iſt
zuerſt eine ſolche Depeſche nach Reinickendorf Berlin zu ſchicken Ballon und Apparat
werden entweder abgeholt oder nach weiter erfolgender Vorſchrift durch die Poſt zurück
gefordert werden

6 Für jeden aufgefundenen und in ſachgemäßer Weiſe behandelten Ballon oder
Apparat wird an den oder die Finder eine Belohnung gezahlt die von 5 bis 20 Mk
betragen kann je nachdem die Bergung mehr oder weniger ſorgfältig erfolgt iſt worüber
ſich das Königliche Meteorologiſche Jnſtitut die Entſcheidung vorbehält außerdem werden
alle ſonſtigen Koſten auch für die Depeſche zurückerſtattet Jm Falle von Streitigkeiten
wird das Königliche Landrathsamt entſcheiden welchen Perfonen die Belohnung
gebührt Die Polizei und Gemeindebehörden werden erſucht der ſachgemäßen Ausfüh
rung panrger Vorſchriften die thunlichſte Förderung und Unterſtützung zu Theil werden
zu laſſen

Ganz beſonders iſt durch Belehrung und gelegentliches gutes Beiſpiel darauf hin
zuwirken daß jedes Oeffnen oder Berühren der Apparate in ihren inneren Theilen die
ſehr leicht zerbrechlich ſind ganz beſonders aber an der mit geſchwärztem Papier oder
Metall überzogenen Walze oder Trommel den wiſſenſchaftlichen Werth des Aufſteigens
unwiderruflich vernichtet und daß auch aus dieſem Grunde die Höhe der Belohnung in
erſter Linie davon abhängt ob die Anfzeichnungen durch die Schuld oder Ungeſchicklich
keit der Finder verdorben ſind oder nicht

Brkanntmachuny
Mit dem 31 März 1902 läuft das mit einem Conſortium von 4 Verſicherungs

geſellſchaften wegen der Verſicherung der ſtädtiſchen Gebände und Mobilien
gegen Feuers und Erploſionsgefahr eingegangene Verſicherungsverhältniß ab
Zwecks Abſchluſſes eines neuen Verſicherungsvertrages auf einen Zeitraum von 5 evtl
auch 10 Jahren erſuchen wir hierdurch um Abgabe von Augeboten

Die Verſicherungsſumme beträgt gegenwärtig 17868236 Mark und ſetzt ſich
zuſammen in Anſehung

n der Gebünde b der Mobilien
9858514 Mark 1368301 Mark
6300974 340447

16 159488 Mark 1708748 Mark
17868236 Mark

Zu dieſer Summe tritt noch innerhalb der nächſten 3 Jahre der Betrag von
1823 453 Mark über die mit verſchiedenen anderen Geſellſchaften eingegangenen Ver
ſicherungen welche innerhalb der genannten Zeit endigen und dem ev neu zu bildenden
Conſortium ſ Zt mit überwieſen werden ſollen Der obenangegebene Verſicherungswerth
wird ſich außerdem infolge der in der Ausführung begriffenen Neuabſchätzung der
einzelnen Verſicherungsobjekte noch erhöhen

Jn den Angeboten ſind die Prämien getrennt für Objekte einfacher und für
ſolche erhöhter Gefahr ſowie für die einzelnen Verſicherungsobfekte nach Prozenten
und gleichzeitig auch Beträgen zu fordern Falls hinſichtlich der Objekte mit
erhöhter Gefahr verſchiedene Gefahrenklaſſen zu bilden ſind ſo müſſen auch hierfür die
Sätze beſonders aufgeführt werden Ferner iſt in den Angeboten anzugeben welcher
Betrag jährlich zu den Koſten des ſtädtiſchen Feuerlöſchweſens beigeſteuert werden ſoll

Die Angebote ſind verſiegelt und mit der Auſfſchrift
Angebot auf die Verſicherung der ſtädtiſchen Gebäude und Mobilien gegen

Feuers und Exploſionsgefahr verſehen bis zum
10 Derember er Abends 6 Uhr

im Bureau für Grundeigenthum Rathhausſtraße Nr 1 Zimmer 73 niederzulegen
woſelbſt auch Verzeichniſſe über die einzelnen Verſicherungsobjekte entnommen werden können

Halle a den 18 November 1901

aus Objekten einfacher Gefahr mit
erhöhter

Der Magiſtrat Staude

Bekanntmachung
Auf dem Skadtgottesacker befindet ſich die Erbbegräbnißſtelle Rr 1260 ver

liehen 28 Oktober 1867 an Frau Faktor Erdmann geb Richter ohne jede Pflege
Die berechtigten Jnhaber erſuchen wir ihren Verpflichtungen für eine geordnete

Grabpflege bis zum Ablauf dieſes Jahres nachzukommen widrigenfalls die vorbezeichnete
Erbbegräbnißſtelle mit allem Zubehör eingezogen werden wird

Halle a den 16 November 1901
Der Magiſtrat

Bekanntmachung
betreffend Sonntagsruhe im Handelsgewerbe

Es wird hiermit daran erinnert daß durch die diesſeitige Bekanntmachung vom
13 Juni d Js Gen Anz 137 an Stelle des erſten Adventſonntags der Sonntag des
16 Juni wegen der damals ſtattfindenden Wander Ausſtellung der Deutſchen Landwirth
ſchafts Geſellſchaft für die verlängerte zehnſtündige Verkaufszeit freigegeben iſt Jnfolge
deſſen iſt am erſten Adventſonntage dem 1 December d Js die Beſchäftigung
von Gehülfen Lehrlingen und Arbeitern im Handelsgewerbe und der Verkauf nur wie
an den gewöhnlichen Sonntagen zugelaſſen

Ausgenommen hiervon iſt allein die Zeitungsſpedition und der Milchhandel in
Läden da beide von der verlängerten Geſchäftszeit am 16 Juni 1901 ausgeſchloſſen
waren dürfen ſie am nächſten erſten Adventſonntage während 10 Stunden betrieben
werden und zwar

die Zeitungsſpedition von 4 bis 9 Uhr Vormittags und von 12 Uhr Mittags
bis 5 Uhr Nachmittags

der Milchhandel in den Läden von 9 Uhr Vormittags 11 Uhr Vorm
bis 3 Uhr Nachmittags und von 8 Uhr Abends

Halle a den 21 November 1901

Staude

Die Polizei Verwaltung

Bekanntmachung
Auf Grund des S 42 der Straßen Polizei Verordnung vom 5 Juli 1893 wird

hierdurch angeordnet daß der Königsberg für den geſammten Fahrverkehr geſperrt iſt
Zuwiderhandlungen gegen dieſe Vorſchrift unterliegen der Strafvorſchrift des S 76

der genannten Straßen Polizei Verordnung
Halle a den 14 November 1901 Die PolizeiVerwaltung

eil btsbitt2Peihnachtsbitte
Den Obdachloſen den Aermſten der Armen 30 Frauen und 82 Kindern in

den Aſylen für Obdachloſe in der Kloſterſtraße und an der Moritzkirche wollen wir
auch in dieſem Jahre bereiten Die Unterzeichneten ſind gern
bereit für dieſen Zweck beſtimmte Gaben an Geld und Kleidungsſtücken auch gebrauchten
Sachen anzunehmen

G Senſf Nentier Barfüßerſtr 12 II
Frau Superintendent Martins Luiſenſtraße 8
Riediger Schloſſermeiſter Albrechtſtraße 40
Dr Ulrich Profeſſor Jägerplatz 28 Fräulein Nebe Karlſtraße 27 part

Lehrer Fritz Reuterſtraße 2 II Saran Superintendent An der Moritzkirche 7
Möbilus Zeugſchmiedemeiſter Ritterſtr 5 Erunewald Buchbindermſtr Schmeerſtr 8

Fein Zäckerei u Conditorei

August Lauffenr
Jnh Emil Wunderlich

Halle a Leipzigerstr 102
Telephon 2608

M N u frpyiheeine Weihnachtsfreude

Frau Paſtor Gerss Luiſenſtraße 11
Jordan Kaufmann Mühlweg 22
Meinhof Paſtor Breiteſtraße 29

7 Paschke

Kelephon 2608
Fabrikation des allein echten und berühmten

HalIoren KuchenSpezialität Zwiebneck
Felne Obstknehen und Torten der Saiſon entſprechend

Kaffee und Thee Gebächk
Ohrist Stolien in feinſten Qualitäten

erſand nach auswärts
I N zu e mee Bei quälendem Huſten Verſchleimung und

dergl gebrauche man den echt ruſſ Knöterich
in Ladungen u einzelnen Centnerne O Preiſeofferiert F Karbaum Halle a 50 Pfg und 1 Mk Verkauf bei fvon Oskar Scherff Leipzig Gohlis

Domplatz 2 Oskar IIschuer Gr Ulrichſtr 40
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